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GdW-Stellungnahme zum Gesetzentwurf  
der Bundesregierung zur Änderung des  
Energiesicherungsgesetzes  
 
Der GdW unterstützt die Ziele der Bundesregierung, im Fall der er-
heblichen Reduzierung der Gasimportmengen die Versorgungssicher-
heit zu gewährleisten und die Funktionsfähigkeit des Energiemarktes 
sicherzustellen. Jedoch besteht aus Sicht des GdW insbesondere im 
Hinblick auf private Endverbraucher als geschützte Kunden und die 
Solvenz der Wohnungsunternehmen dringender Anpassungsbedarf. 
 
Im Bereich der Wohnungswirtschaft werden zum 01.01.2023 auch 
ohne Ausfall russischer Gaslieferungen große Teile der Gas- und 
Fernwärmeversorgungsverträge drei- bis vierfache Preissteigerungen 
in Rechnung stellen, zum Beispiel 16 Ct. pro kWh Erdgas oder 24 Ct. 
pro kWh Fernwärme. 
 
Wir empfehlen deshalb, Gaslieferanten im Krisenfall direkt zu stüt-
zen. Eine Explosion der Endverbraucherpreise über das bereits abseh-
bare drei- bis vierfache der Vorkrisenpreise (vor Herbst 2021) hinaus 
muss unbedingt vermieden werden. 
 
Darüber hinaus halten wir es für sinnvoll, die Preisweitergabe nicht 
unmittelbar, sondern in Stufen an die Letztverbraucher vorzuneh-
men. Auf jeder Stufe der Lieferkette sollte transparent dargelegt wer-
den müssen, dass keine zusätzlichen Gewinne entstehen und nur die 
zusätzlichen Kosten tatsächlich weitergegeben werden. Die Preiswei-
tergabe an Letztverbraucher sollte in jedem Fall nur bei Ausrufung 
der Notfallstufe möglich sein. 
 
Die Weitergabe sprunghaft steigender Gaskosten über die Lieferkette 
an Letztverbraucher – zur Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit der 
Energieversorger – ist zwar verständlich, wird aber in der Konse-
quenz dazu führen, dass Privathaushalte mit mittleren und niedrigen 
Einkommen ihre Rechnungen nicht begleichen können. Fallen Nach-
frager/Letztverbraucher in großem Stil aus, brächte dies zuerst die 
Wohnungsunternehmen und in Folge auch die Energieversorger in 
Schwierigkeiten. 
 
Die Gefahr eines kaskadenartigen Zusammenbruchs des Energie-
markts wäre damit nicht gebannt, sondern würde sich zeitlich ledig-
lich verschieben. Die Hauptlast tragen dann zuerst die privaten Haus-
halte und die Wohnungsunternehmen. 
 
Auf die privaten Letztverbraucher bzw. Haushalte kommt ohnehin 
eine weitere Belastung zu: Die Weitergabe der Energiepreise an die 
Letztverbraucher auch über den lebensnotwendigen Konsum. 
 
Bereits jetzt sollten mit Blick auf die steigenden Energiepreise drin-
gend weitere Entlastungen (über die die bereits ergriffenen Maßnah-
men des Entlastungspaketes hinaus) geprüft werden. Beispielsweise 
sollte die Stromsteuer auf das europäisch zulässige Mindestmaß und 
die Mehrwertsteuer auf Fernwärme und Gas von 19 auf 7 % gesenkt 
werden. Für einkommensschwache Haushalte müssen die sozialen Si-
cherungssysteme greifen.  
 



 

 

Ansonsten geraten bei Explosion der Energiepreise gerade Woh-
nungsgenossenschaften und kommunale Wohnungsunternehmen in 
schwachen Märkten, mit vielen Haushalten mit unterdurchschnittli-
chen Einkommen oder Transfereinkommen, in eine wirtschaftlich kri-
tische Situation bis hin zur Insolvenz.  
 

 

  



 

 

Der GdW vertritt als größter deutscher Branchendachverband bun-
desweit und auf europäischer Ebene rund 3.000 kommunale, genos-
senschaftliche, kirchliche, privatwirtschaftliche, landes- und bundes-
eigene Wohnungsunternehmen. Sie bewirtschaften rund 6 Millionen 
Wohnungen, in denen über 13 Millionen Menschen wohnen. Der 
GdW repräsentiert damit Wohnungsunternehmen, die fast 30 % al-
ler Mietwohnungen in Deutschland bewirtschaften. Rund 61 % der 
deutschen Sozialwohnungen werden von den Wohnungsunterneh-
men bewirtschaftet. 
 
Durch diese Mitgliederstruktur ist der GdW Spitzenverband der deut-
schen Wohnungswirtschaft. 
 
Unsere Wohnungsunternehmen sind mit ihren Investitionen wichtige 
Partner der lokalen Wirtschaft und sichern ca. 65.000 Arbeitsplätze 
vor Ort. Mit einem Anteil von rund 11 % an der Wirtschaftsleistung 
in Deutschland übertrifft die Grundstücks- und Wohnungswirtschaft 
den Einzelhandel oder die Automobilindustrie und gehört zu den 
großen Branchen des Landes. 
 
Die Wohnungswirtschaft steht in den nächsten Jahren vor vielfältigen 
Aufgaben: Neubau, energetische Modernisierung und Treibhausgas-
minderung, altersgerechter Umbau, Instandsetzung und eine Sanie-
rungswelle speziell in den neuen Bundesländern, Quartiersentwick-
lung und Stadtumbau und auch die Anforderungen der zunehmen-
den Digitalisierung. All diese Aufgaben gilt es zu bewältigen, ohne 
die Mieter oder die Wohnungsunternehmen zu überfordern.
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